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Durch die Antragstellung entsteht kein Anspruch auf eine Förderung der vorgesehenen Baumaßnahme.
An das
Regierungspräsidium Wählen Sie ein Element aus.
Abteilung 7
Wählen Sie ein Element aus.
Wählen Sie ein Element aus.

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung durch das Land für Baumaßnahmen im Rahmen der (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐	Förderung des kommunalen Schulhausbaus nach dem Dritten Gesetz über die Förderung des 
      Schulhausbaus vom 05.12.1961 (GBl. S. 357)

☐	Förderung des Schulhausbaus von Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulverordnung - VOSchulBau)

☐	Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagsschulen nach Abschnitt 4 der Verwaltungsvorschrift 
     Schulbauförderung (VwV SchulBau) 
	
☐	Förderung von Baumaßnahmen für den Internatsteil an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft (Verwaltungsvorschrift Internatsbauförderung - VwV InternatsSBBZ)  

☐	Förderung von Baumaßnahmen für Schulkindergärten in freier Trägerschaft (Verwaltungsvorschrift Bauförderung von Schulkindergärten - VwV SchulKG)

Antragsteller 
	Name, Bezeichnung
     
[bookmark: Text1]     
     
     


	Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Landkreis)
[bookmark: Text2]     


	Auskunft erteilt (Name, Telefon, E-Mail)
     



Schule und Baumaßnahme
	Name, Schulart und Anschrift der Schule:
     
     
     


	Bezeichnung der Baumaßnahme (z.B. Neubau, Erweiterung, Umbau, Erwerb)
     
     
     


	Durchführungszeitraum der Baumaßnahme:
	Geplanter Beginn:      
	Ende:      


Bankverbindung des Antragstellers
	Institut:
	     

	IBAN:
	     



Gesamtausgaben der Investitionsmaßnahme nach Nummer 2
	Gesamtsumme (z.B. Kostenberechnung nach DIN 276)

	      Euro

	davon
	4.1
	Förderfähige Kosten für Schulbaumaßnahmen vgl. Nr. 11.1 bzw. 11.2 VwV SchulBau
	      Euro

	
	4.2
	Förderfähige Kosten für Ganztagsbaumaßnahmen vgl. Nr. 11.1 bzw. 11.2 VwV SchulBau
	      Euro

	
	4.3
	Nicht förderfähige Kosten (z.B. Hausmeisterwohnung, Außenanlagen, Turnhallen) vgl. Nr. 12 VwV SchulBau
	      Euro



Förderfähige Kosten für die Investitionsmaßnahme
Kostenberechnung nach DIN 276 (Kosten im Bauwesen jeweils geltende Fassung).
Die Kosten sind einschließlich Umsatzsteuer anzugeben (Bruttokosten).

	Auf einem gesonderten Beiblatt (Anlage) ist die Kostenberechnung nach DIN 276 bis in die dritte Ebene darzustellen.
Beim Erwerb von Gebäuden zur Schaffung von Schulraum ist der Gebäudewert durch ein Wertermittlungsgutachten zu belegen.
Hinweis:  Sofern der Träger Kostenpuffer einplant, stellen diese keine förderfähige Kostenposition dar. Kostenpuffer sind in der Kostengliederung gesondert darzustellen.

	
Förderfähige Kosten der Schulbaumaßnahme nach Nr. 4.1:

Kostengruppen (KG) 300, 400, 550, 642, 730, 740 und 750 gemäß Nr. 11.1 VwV SchulBau bzw. beim Erwerb nach Nr. 11.2 VwV SchulBau

	
Gesamtkosten

      Euro


	
Förderfähige Kosten der Ganztagsbaumaßnahme nach Nr. 4.2:

Kostengruppen (KG) 300, 400, 550, 642, 730, 740 und 750 gemäß Nr. 11.1 VwV SchulBau bzw. beim Erwerb nach Nr. 11.2 VwV SchulBau

	
Gesamtkosten

      Euro



5. Finanzierungsplan
	
	Schulbaumaßnahme nach Nr. 4.1:
	Ganztagsbaumaßnahme nach Nr. 4.2:

	
	Betrag
	Betrag

	Förderfähige Kosten (nach Nr. 4.1 bzw. Nr. 4.2)
	      Euro
	      Euro

	6.1 Eigenmittel
	      Euro
	      Euro

	6.2 Beantragte Zuwendung 
	      Euro
	      Euro

	6.3 Beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen 
(z.B. Ausgleichstock; Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bzw. des Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  *)
	      Euro
	      Euro

	6.4 Leistungen Dritter (ohne öffentliche Zuwendungen)
	      Euro
	      Euro

	Gesamtfinanzierung
	      Euro
	      Euro


* vgl. Nr. 12.8.7 VwV SchulBau.

Erforderliche und tatsächlich geschaffene Flächen 
(Umsetzung des als erforderlich festgestellten Raumprogramms des Regierungspräsidiums durch den Antragsteller)

	Raumprogramm
	Vom Regierungspräsidium als erforderlich festgestellte Fläche (m2)
	Vom Antragsteller geplante Fläche (m2)

	
	Neubau/Erweiterung
	Umbau
	Neubau/Erweiterung
	Umbau

	Allgemeiner Unterrichtsbereich (AUB)
	
      m2
	
      m2
	
      m2
	
      m2

	Fachspezifischer Unterrichtsbereich (FSUB)
	
      m2
	
      m2
	
      m2
	
      m2

	Lehrkräfte- und Verwaltungsbereich (LVB)
	
      m2
	
      m2
	
      m2
	
      m2

	Inklusionszuschlag (      %)
	
      m2
	
      m2
	
      m2
	
      m2

	Aufenthaltsbereich
	      m2
	      m2
	      m2
	      m2

	Ganztagsbereich
	      m2
	      m2
	      m2
	      m2

	Gesamtsummen
	      m2
	      m2
	      m2
	      m2


Im Rahmen von Schulbau- und Ganztagsbaumaßnahmen geschaffene Restflächen

Im Rahmen der zur Förderung beantragten Schulbau- und Ganztagsbaumaßnahme werden in folgendem Umfang Restflächen geschaffen:

	
	

	Sonstige Nutzungen (NUF 7)
(z. B. Sanitär-, Putz-, Müll-, Abstell-,
Fahrradräume, Umkleideräume, Garderoben,
Keller, Dachboden etc.)
	      m2

	
	

	Verkehrsfläche (VF) 
(z. B. Foyer, Treppenräume, Gänge, Flure,
innere Rampen, Fluchtbalkone,
Aufzugsschächte etc.)
	      m2

	
	

	Technikfläche (TF)
(ausschließlich dem Betrieb des Gebäudes
dienende Räume wie z. B. Wärme-, Luft-,
Wasser-, Strom- und Gasversorgung, Zähler-
und Verteilerräume, Aufzugsraum,
Installationsraum, Rohrkeller etc.)
	      m2

	
	

	Summe Restfläche
	      m2



Begründung der Maßnahme

9.1	Erforderlichkeit der Maßnahme 
u. a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen, Entscheidung der Schulbaukommission
	[bookmark: Text3]     
     
     
     



9.2	Multifunktionaler Schulhausbau
Anderweitige kommunale Verwendung nach Beendigung der schulischen Nutzung insbesondere für eine öffentliche Einrichtung i. S. von § 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung bzw. § 16 Abs.1 der Landkreisordnung und ggfs. Förderung durch eine andere Stelle (multifunktionaler Schulhausbau)
	     
     
     
     



9.3	Maßnahmen für Ganztagsschulen
u. a.: organisatorische Konzeption, pädagogisches Konzept, Zahl der am Ganztagsangebot und am Mittagessen teilnehmenden Schülerinnen/Schüler, vom Kultusministerium genehmigte Ganztagsschule 
	[bookmark: Text4]     
     
     
     



9.4	Notwendigkeit der Zuwendung zur Finanzierung
u. a.: Eigenmittel, Höhe der Zuwendung, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

	     
     
     
     



9.5	Fachspezifische Angaben
u. a.: bei öffentlichen Schulen Zustimmung gem. § 30 SchG schulorganisatorische Maßnahmen, bei freien Schulträgern Genehmigung als Ersatzschule und Finanzierungsplan, Feststellung des Raumprogramms durch Kultusministerium/Regierungspräsidium
	     
     
     
     



6. Erklärungen des Antragstellers (soweit zutreffend bitte ankreuzen)
10.1 	Bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahme werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit nach den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) berücksichtigt.

10.2	Die Schulbaumaßnahme trägt den anerkannten Grundsätzen des nachhaltigen Bauens Rechnung.
Es wird bestätigt, dass die "Grundsätze des nachhaltigen Bauens" (Bekanntmachung des Umweltministeriums im Staatsanzeiger Nr. 34 vom 29.08.2014) zur Kenntnis genommen wurden und in der Planung und Ausführung beachtet wurden bzw. werden. Es wird bestätigt, dass im Falle der Förderung das Dokumentationsverfahren im Internetportal www.nbbw.de. oder in einem mindestens vergleichbaren oder weitergehenden Werkzeug beziehungsweise Nachweissystem durchgeführt wird.
Im Fall der Förderung wird diese Dokumentation in geeigneter Weise (z.B. durch Screenshots, Vorlage von Dateien oder Ausdrucken o.ä.) belegt. 

10.3 	Die zu beachtenden Vergabevorschriften wurden berücksichtigt bzw. werden berücksichtigt.

10.4	Die Baumaßnahme wurde von der baufachtechnischen Dienstelle der kommunalen Körperschaften geplant oder geprüft. (VV Nr. 13.5.4. zu § 44 LHO)
	☐ Ja
	☐ Nein

10.5	Mit der Maßnahme wurde
	☐	noch nicht begonnen.	
	☐	begonnen (VV Nr. 1.2 zu § 44 LHO).

10.6	Das Baugrundstück befindet sich 
☐	im Eigentum der Kommune bzw. eines Trägers 
☐	in Erbpacht.

10.7	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock bzw. nach Nr. 12.8.7 VwV SchulBau zulässige ergänzende Förderung
☐	wird beantragt.			
☐	ist beantragt.	
☐	ist bewilligt (Kopie des Bewilligungsbescheids liegt bei).

10.8 	☐  Fördermittel aus anderen Förderprogrammen gem. Nr. 12.8.6 und Nr. 12.8.7 VwV SchulBau (z.B. Baumaßnahmen für 
  Pflegeschulen, DigitalPakt Schule, Investitionsprogramm Ganztagsausbau Bund/Land) wurden für die geplanten 
  Baumaßnahmen weder beantragt noch bewilligt und werden auch künftig nicht beantragt.
  (Ausnahme Ausgleichstock, Förderprogramm Klimaschutz Plus des UM, Holz Innovativ Programm des MLR)

10.9	☐ Mit der Maßnahme wird innerhalb eines Jahres nach Erteilung des Bewilligungsbescheids begonnen.

10.10	Bei freien Schulträgern:
☐	Der Schulträger (zugleich Bauträger) ist eine Körperschaft i. S. von § 51 der Abgabenordnung (AO) und gemeinnützig
i. S. von § 52 AO
	☐	Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme (vgl. Nr. 4) ist gesichert. Die Folgekosten sind auf Dauer tragbar.
	☐	Die Zuwendung durch das Land soll durch       
☐ Buchgrundschuld        
☐ selbstschuldnerische Bürgschaft gesichert werden

10.11	☐ Die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben sind vollständig und richtig.

7.  Anlagen
☒	Beiblatt zu Nr. 5 (Kostenberechnung nach DIN 276 - 3. Ebene). 
Hinweis: Das Beiblatt kann in Form einer Excel-Datei von der Homepage des Kultusministeriums heruntergeladen werden.
☒	Lageplan 1:500
☒	Grundrisse mit lesbarem Raumstempel, Ansichten, Schnitte, bei Umbaumaßnahmen Baugesuchpläne mit Rot-Gelb-Markierung im Maßstab 1:100 und graphische Darstellung der Umbauflächen im Maßstab 1:100
☐	Bewilligungsbescheid zu ergänzenden Förderungen, falls vorhanden (Erklärungen Nrn. 10.7 bzw. 10.8)
☐	     
☐	     
☐	     
☐	     



     
	…………………………………………………………
	………………………………………………………..

	Ort, Datum
	Unterschrift des Antragsstellers






